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Zweiter Teil - Einzelregelungen
1. Schulschwimmen
1.1 Durchführungsbestimmungen für den 
Schwimmunterricht

1.1.1 Der Anfangsschwimmunterricht ist in der
Doppeljahrgangsstufe 3/4 verbindlich und bis zum Ende der
Klassenstufe 4 abzuschließen. Schüler, die ein ärztliches oder
amtsärztliches Zeugnis vorweisen, das sie vom Schwimmen
befreit, nehmen nicht am Schulschwimmen teil, sondern
gemäß § 6 Absatz1 Satz 3 Thüringer Schulordnung an anderem
Unterricht.

Zu Beginn des Schuljahres sind die Eltern durch den betreffenden
Klassenlehrer über die Durchführung der Schwimmausbildung in Kenntnis
zu setzen. Die Eltern bestätigen in schriftlicher Form, dass keine
gesundheitlichen Bedenken gegen die Teilnahme ihres Kindes am
Schwimmunterricht bestehen bzw. sie über alle für den Schwimmunterricht
relevanten Beeinträchtigungen ihres Kindes Auskunft gegeben haben.

Der Schwimmunterricht erfolgt in der Regel ganzjährig. Unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten ist die Erteilung
des Schwimmunterrichts epochal möglich. Der Schwimmunterricht sollte in den Klassenstufen 5 – 12 im alternativ –
verbindlichen Lernbereich weitergeführt werden. Zu Beginn jedes Schulhalbjahres sind alle Schüler über das Verhalten
in der Schwimmstätte und ihre Besonderheiten sowie über geltende Baderegeln aktenkundig zu belehren. Dazu gehört
auch die Belehrung zum Ablegen von Schmuck.



1.1.2 Die Aufsichtspflicht der Lehrkraft erstreckt sich über die gesamte Aufenthaltszeit der Schüler in der
Schwimmstätte. Die Lehrkraft hat den Bereich der Schwimmausbildung als erste zu betreten und als letzte zu
verlassen. Vor jedem Betreten der Schwimmstätte sowie unmittelbar nach Beendigung des jeweiligen
Schwimmunterrichts ist die Anwesenheit der Schüler festzustellen.
Beim Anfangsschwimmunterricht besteht die Aufsichtspflicht der Erzieher*innen grundsätzlich bis zum
Schwimmbeckenbereich. Die Aufsichtspflicht im Schwimmbeckenbereich liegt bei der Schwimmlehrkraft.

Zur Sicherung der Aufsicht und zur Gewährleistung eventuell notwendiger Rettungsaktionen ist die ständige
Anwesenheit der den Schwimmunterricht erteilenden Lehrkräfte im Schwimmbeckenbereich erforderlich. Dabei
müssen sie ihren Standort so wählen, dass sie alle, insbesondere die im Wasser befindlichen Schüler ihrer
Schwimmgruppe, beobachten können.

Die Schüler sind über die besonderen Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen beim Schwimmunterricht zu belehren.
Kopf- und Startsprünge in Becken mit weniger als 1,35 m Wassertiefe sind verboten.
Bei allen Sprüngen ins Wasser darf erst gesprungen werden, wenn die Wasserfläche im Sprungbereich frei ist.
Lehrkräfte müssen Schwimmkleidung oder andere für den Schwimmunterricht geeignete Kleidung tragen, die eine
sofortige Rettung von Schülern ermöglicht.



1.1.3

Bei der Schwimmausbildung im Anfangsunterricht dürfen von einer Lehrkraft höchstens 15 Schüler gleichzeitig
unterrichtet werden. Wird diese Messzahl überschritten, ist zusätzlich die Anwesenheit einer weiteren
Schwimmlehrkraft für die Schwimmgruppe erforderlich.
Im Schwimmunterricht der Förderschule bzw. im Rahmen des Gemeinsamen Unterrichts ist ggf. über den Einsatz
weiterer Lehrkräfte/weiterer Sonderpädagogischer Fachkräfte die Teilnahme von Schülern entsprechend ihrem
sonderpädagogischen Förderbedarf zu gewährleisten. Sonderpädagogische Fachkräfte ohne aktuelle Rettungsfähigkeit
dürfen dabei nur als Aufsichtskräfte zum Einsatz kommen, die Leitung des Schwimmunterrichts obliegt ausschließlich
der Schwimmlehrkraft.

1.1.4 Der Schwimmunterricht ist nur in öffentlichen
Schwimmbädern durchzuführen. Der von der Schule genutzte
Beckenteil muss vom öffentlichen Badebetrieb abgetrennt
sein (z.B. Schwimmleine). Lehrkräfte müssen mit den
Sicherheits- und Rettungsvorkehrungen sowie den gültigen
Bestimmungen der jeweiligen Schwimmstätte vertraut sein
und sich von der Einsetzbarkeit der Rettungsgegenstände
sowie der Materialien der Ersten Hilfe vor jeder
Unterrichtsstunde überzeugen. Die Zeitdauer einer
Übungseinheit ist entsprechend der Wasser- und
Lufttemperatur sowie unter Berücksichtigung der speziellen
Alters- und Entwicklungsbesonderheiten der Schüler
festzulegen.



1.2 Einsatz von Sportlehrkräften im Schwimmunterricht Voraussetzungen für den Einsatz als Lehrkraft im
Schwimmunterricht sind:

• der Nachweis einer Lehrbefähigung für das Fach Sport bzw. der Nachweis einer Unterrichtserlaubnis Sport, die
über das ThILLM erworben wurde

• der Nachweis der Rettungsfähigkeit (Voraussetzung: Deutsche Rettungsschwimmabzeichen DRSA in Bronze und
ein aktueller Erste-Hilfe-Nachweis)

• oder deren Auffrischung, die nicht älter als drei Jahre sein darf

Rettungsfähigkeit umfasst Grundkenntnisse der Ersten Hilfe, der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW), des
Rettungsverhaltens im und am Wasser, Methodik des Schwimm-Anfangsunterrichts einschließlich alters- und
verhaltenstypischer Besonderheiten sowie Sicherheitsbestimmungen im Schulschwimmen.

Schwimmunterricht darf nicht von Lehrkräften mit zeitlich befristeter Unterrichtsbeauftragung für das Fach Sport
durchgeführt werden.

Die Bestätigung als Lehrkraft für den Schwimmunterricht erfolgt für den Zeitraum der Gültigkeit des Nachweises zur
Auffrischung der Rettungsfähigkeit (jedoch max. für drei Jahre) durch das zuständige Staatliche Schulamt.



1.3 Schwimmen und Baden bei sonstigen Schulveranstaltungen

Bei Schulveranstaltungen (Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalten usw.), bei denen Schülern Gelegenheit
zum Schwimmen und Baden in öffentlichen Schwimmbädern und an öffentlich bewachten Badestränden
gegeben wird, muss die schriftliche Einwilligung der Eltern vorliegen.

Die Klasse muss vor Beginn der Schulveranstaltung im öffentlichen Schwimmbad bzw. am Badestrand
angemeldet sein.

Die begleitende Lehrkraft, die nicht über eine Rettungsfähigkeit verfügen muss, behält auch dann die
Verantwortung über die Aufsicht der Schüler, wenn in öffentlichen Schwimmbädern bzw. am Badestrand ein
geprüfter Schwimmmeister, Facharbeiter für Bäderwirtschaft (Schwimmmeistergehilfe) oder der diensthabende
Leiter (mindestens Rettungsschwimmer DRSA Silber) den Badebetrieb überwacht. Schwimmen und Baden
außerhalb bewachter Gewässer ist verboten.

Lehrkräfte dürfen offiziell ausgewiesene
(unbewachte) Badestellen mit Schülergruppen
nutzen, wenn sie über das DRSA in Silber und
über den Nachweis der Rettungsfähigkeit
verfügen. Das gültige DRSA Silber darf dabei
nicht älter als zwei Jahre sein. Die von der
aufsichtsführenden und qualifizierten Lehrkraft
beaufsichtigte Schülergruppe im Wasser darf
nicht mehr als 12 Personen umfassen.



Neben den technischen Sicherheitsvorkehrungen sollte die Lehrkraft ganz 

spezifische organisatorische Aspekte beachten. Hierbei gilt es in erster Linie, die 

Schüler*innen unter eine lückenlose Aufsicht zu stellen.

Die Vollständigkeit der Lerngruppe ist vor, während und nach der 

Schwimmstunde, am besten durch Zählen, festzustellen.

Die Schüler*innen müssen vor ihrer ersten Schwimmstunde über wichtige 

räumliche Bedingungen des Bades aufgeklärt werden.

Alle Schüler*innen müssen in den Umkleiden warten, bis der/die Lehrer*in sie 

abholt und mit ihnen in den Schwimmbereich geht.

Die Einteilung der Gruppen und die Festlegung des jeweiligen Treffpunkts sollten 

vor dem Betreten der Schwimmhalle vorgenommen werden.

Der/die Lehrer*in muss die Duschen und den unmittelbaren Schwimmbadbereich 

als erste betreten und nach einem Kontrollgang als letzte verlassen.

Der/die Lehrer*in hat während des gesamten Unterrichts die Aufsicht über alle 

Schüler*innen.

LÜCKENLOSE AUFSICHT – auch ab Klasse 5



Verlässt ein/e Schüler*in die Schwimmhalle, muss er/sie sich bei dem/der 

Lehrer*in abmelden und sich wieder zurückmelden.

Es ist von Vorteil, wenn die Gruppengrößen pro Lehrer*in 

in Abhängigkeit vom Leistungsstand festgelegt werden können: z.B. 

Nichtschwimmer*innen: 8-10; Halbschwimmer*innen: 10-12; 

Schwimmer*innen: über 15 Schüler*innen. 

Dazu können mehrere Klassen einer Jahrgangsstufe zusammengefasst 

und in leistungshomogenere Nichtschwimmer*innen- und 

Schwimmer*innengruppen eingeteilt werden.

Die Beaufsichtigung von zwei Gruppen mit unterschiedlicher 

Schwimmfähigkeit in verschiedenen

Beckenteilen ist nicht möglich und nicht zulässig.



Gefahren für Kinder im Schwimmbad
Was Eltern, Lehrer und Erzieher wissen sollten 

(Autor: Mario Förster – „NETPAPA“)

am größten ist das Risiko fürs Stolpern und

Ausrutschen

 Badeschuhe minimieren das Risiko für Stürze

 achte auf Bäder mit Chlor: Bakterien, Viren und Pilze

werden so in Schach gehalten

 ausreichend Wasser zu trinken und leichte Speisen zu

essen, stärkt den Kreislauf

 Sonnenbrand und Sonnenstich sollten durch

Schutzmittel und Kopfbedeckungen vermieden werden

(FREIBAD)

Achtung Ausrutschgefahr bei Kindern!



Die häufigste Gefahrenquelle sowohl in Hallen- als auch

Freibädern ist das Hinfallen. Bei Stürzen kommt Dein Kind im

besten Fall mit einem Schrecken und blauen Fleck davon, doch

im schlimmsten Fall drohen ernste Verletzungen. Knochenbrüche

und Platzwunden am Kopf sind durch unglückliches Aufkommen

möglich.

Stolpern und Ausrutschen sind Gefahren im Schwimmbad, die

Kinder und Erwachsene gleichermaßen betreffen. Auch wir

Großen können auf nassem Boden das Gleichgewicht verlieren

und nicht schnell genug Halt finden. Die Gefahr steigt jedoch, je

schneller man läuft.

Aus diesem Grund liest man in vielen Bädern die Anordnung:

Nicht rennen. Vor allem Kinder beschleunigen bei ausgelassener

Stimmung gern das Tempo und das kann sowohl auf nassen

Fliesen als auch auf Rasen und Stein zum Fall führen.

Diese Mischung aus fehlender Disziplin und

Selbstüberschätzung liegt den meisten Gefahren im

Schwimmbad zugrunde



Vorsicht bei Vorerkrankungen

Beim Abkühlen im Wasser ziehen sich die Gefäße im Körper

durch den Temperaturabsturz zusammen. Gleichzeitig sorgt

der Druck des Wassers dafür, dass Blut sich im Brustkorb

sammelt. Beide Faktoren zusammen verlangen vom Herz

mehr Pumpleistung. Für gesunde Menschen ist das überhaupt

kein Problem, doch bei bereits bestehenden

Kreislaufproblemen sollte aufgepasst werden.

Erfassungsbogen Vorerkrankungen

(Doppelklick)

Elternbrief an die 

Drittklässler

(Doppelklick)



Kinder können ertrinken

Diese Gefahr ist selbstverständlich die schlimmste

Vorstellung für Eltern und Lehrer. Beruhigend an dieser

Stelle: Rein statistisch liegt das reale Risiko für Deine Familie

bei unter einem Prozent! Diese Angabe des Statistischen
Bundesamtes bedeutet natürlich nicht, dass Du ohne

Vorsichtsmaßnahmen ins Bad gehen solltest.

So lang Kinder noch nicht schwimmen können, sollten sie

nur gemeinsam mit einer Aufsichtsperson in den

Kinderbereichen plantschen und spielen. Zudem ist das
Tragen von Schwimmhilfen sehr sinnvoll. Sie sorgen für

genügend Auftrieb, falls ein Kind doch einmal keinen

ausreichenden Stand am Beckengrund findet.

Gut zu wissen: In Deutschland kann ein Kind dann

schwimmen, wenn es mindestens das Seepferdchen-

Abzeichen besitzt. Als sicherer Schwimmer gilt man ab

Bronze.

Eltern oder andere Begleitpersonen haben im Badebereich

automatisch eine Aufsichtspicht.

Seid ihr mit mehreren befreundeten Familien unterwegs, ist

es wichtig, sich abzusprechen. Gehst Du beispielsweise auf

die Toilette, sollte mindestens ein Erwachsener Bescheid
wissen und in dieser Zeit mit auf Dein Kind achten.



Ertrinken sieht nicht aus wie ertrinken –
vor allem bei Kindern

Ertrinken bei Kindern ist ein Grusel-Thema
für Eltern! Fast jede Rettungsstelle der
Welt macht darauf aufmerksam, dass
Filme und Medien uns ein falsches Bild
vom Ertrinken eingepflanzt haben.

Ertrinkende rufen meistens nicht laut
„Hilfe!“ und schlagen um sich. Meistens
passiert das super leise!



Folgende Geschichte zum Thema Ertrinken bei Kindern wird 
erzählt:

<< Als der Kapitän voll bekleidet von Bord sprang und sich durch das Wasser kämpfte, irritierte das die

anderen Badegäste im Wasser.

“Nicht, dass er jetzt denkt, du ertrinkst” rief ein schwimmender Mann zu seiner Frau, da er sie kurze Zeit 

zuvor mit Wasser bespritzt und sie geschrien hatte.

“Was macht er hier?!” rief die Frau zu ihrem Mann.

“Es geht uns gut!” rief der Mann dem Kapitän zu.

Aber der Kapitän ließ sich nicht aufhalten. Er schwamm unnachgiebig an dem Pärchen vorbei und schrie 

nur kurz “Weg da!”. Denn direkt hinter ihnen, nur wenige Meter entfernt, war die neunjährige Tochter 

gerade dabei zu ertrinken. 

Der Kapitän kam in allerletzter Sekunde. Mit letzter Kraft entfuhr dem Mädchen das Wort „Papa“. Woher 

wusste der Kapitän aus so vielen Metern Entfernung, dass die Tochter gerade dabei war zu ertrinken, 

wenn sowohl Mutter als auch Vater dies aus weniger als drei Metern nicht erkennen konnten?

Der Kapitän ist ein ehemaliger Rettungsschwimmer der Küstenwache und hat durch eine fachliche 

Ausbildung gelernt, die Gefahren des Ertrinkens rechtzeitig zu erkennen. Und nein, wenn jemand 

ertrinkt, dann wird nicht, wie es oft im Fernsehen gezeigt wird, wild geschrien und gewunken.>>

http://www.ooe.owr.at/feldkirchen/tipps/ertrinken.php


Kennt ihr wirklich die Anzeichen des Ertrinkens und würdet ihr sie erkennen?

<< Denn bis die neunjährige Tochter mit letzter Kraft “Papa” sagte, hatte sie nicht einen Ton von 

sich gegeben.>>

Winken, schreien, strampeln beim Ertrinken? Weit gefehlt!

Spezialisten haben die instinktive Reaktion („The Instinctive Drowning Response„) beim Ertrinken untersucht. Noch 

mal: Es gibt kein Geschrei, kein Gespritze, kein hektisches Winken. Ertrinken sieht nicht aus wie ertrinken!

1. Menschen, und vor allem Kinder, schaffen es rein körperlich nicht, um Hilfe zu rufen. Man kann schlichtweg nicht 

sprechen, ohne zu atmen. Und da genau der Atem beim Ertrinken aussetzt, schafft es die Stimme nicht mehr, einen 

Ruf zu formen.

2. Meistens ist das Gesicht unter der Wasseroberfläche. Wenn der Ertrinkende es mal schafft, Nase und Mund über 

die Wasseroberfläche zu bekommen, reicht die Zeit nicht für Einatmen und dann auch noch einen Hilferuf.

3. Ertrinkende Manschen schaffen es nicht, ihre Armen nach oben zu strecken, sondern sie strecken sie instinktiv 
seitlich aus und versuchen, die Wasseroberfläche zu drücken, um atmen zu können. Das machen sie nicht bewußt. 
Sie sind in einer solchen Not, dass sie sich nicht mehr willentlich entscheiden können, um Hilfe zu winken. Der 
Körper ist auf Autopilot und versucht mit letzter Kraft, an Luft zu kommen und aufrecht zu bleiben, damit der Kopf 
oben ist.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/196538.php


Das sollte euch alarmieren, wenn 
euer Kind badet:



Denkt dran: Ihr könnt schreien, tut es aus 
Leibeskräften, dann seid ihr nicht allein!

Der Tod durch Ertrinken ist der zweithäufigste Unfalltod (nach Verkehrsunfällen) bei Kindern bis zu einem 

Alter von 15 Jahren. Auch im nächsten Jahr werden wieder Kinder ertrinken. Etwa die Hälfte wird in einer 

Entfernung von nicht mehr als 20 Metern von einem Elternteil ertrinken. Und in 10% dieser Fälle wird ein 

Erwachsener sogar zusehen und keine Ahnung davon haben, was da gerade geschieht.

Mindestens 504 Menschen sind 2018 in Deutschland 

ertrunken!







Quelle: Unfallkasse Hessen
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